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1. Fragestellung 

Es wird nach möglichen Steuererleichterungen bei der Einführung von (wirtschaftlichen) Frei-
heitszonen als Experimentierräumen und der Rolle des Groß-Berlin-Gesetzes als mögliches histo-
risches Vorbild gefragt. 

2. Freiheitszonen, Sonderwirtschaftszonen, Experimentierräume und Reallabore 

Begriffe wie Freiheitszonen, Sonderwirtschaftszonen, Experimentierräume oder Reallabore, die 
im Zusammenhang mit Wirtschaftsförderung und der Schaffung besserer Bedingungen für Inno-
vationen benutzt werden, sind nicht oder noch nicht gesetzlich definiert. In der Regel dient die 
Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone der wirtschaftlichen Förderung einer Region, dazu kann 
auch die Ansiedlung neuer, innovativer Unternehmen gehören. Die Einrichtung von Reallaboren 
kann der wirtschaftlichen Förderung dienen, es muss jedoch nicht ihr Hauptzweck sein. In ihrem 
Koalitionsvertrag von 2021 kündigten die drei Regierungsparteien SPD, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜ-
NEN und FDP ein Reallabor- und Freiheitszonengesetz an1, das jedoch noch nicht vorliegt. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gibt folgende Erklärung für den Be-
griff Reallabore: 

  „Reallabore (englisch.: „regulatory sandboxes“) machen es möglich, Innovationen für eine be-
fristete Zeit unter möglichst realen Bedingungen und unter behördlicher Begleitung zu erpro-
ben, die im allgemeinen Rechtsrahmen an Grenzen oder auf offene Fragen stoßen.“2 

Als gelungene Beispiele zählt das BMWK auf: 

  „Erste erfolgreiche Beispiele für die Erprobung etwa von autonomen und vernetzten Bussen, 
Schiffen oder Drohnen, Telemedizin, Künstlicher Intelligenz, E-Government oder nachhalti-
gen Quartierslösungen zeigen die vielfältigen Potenziale von Reallaboren.“3 

Laut Information des BMWK basieren Reallabore in vielen Fällen auf Experimentierklauseln, die 
es der zuständigen Behörde ermöglichen, für die Erprobung kontrollierte Ausnahmen von fach-
rechtlichen Vorgaben und Verboten zu gestatten. Als Beispiel zeige § 2 Absatz 7 Personenbeför-
derungsgesetz, wie eine solche Experimentierklausel aussehen könne. 

 

1 Mehr Fortschritt wagen: Koalitionsvertrag 2021 bis 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands (SPD), BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP), Seite 25, abgerufen am 20. Feb-
ruar 2024. 

2 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz: Reallabore – Testräume für Innovation und Regulierung, 
10. Juli 2023, abgerufen am 20. Februar 2024. 

3 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz: Reallabore – Testräume für Innovation und Regulierung, 
10. Juli 2023, abgerufen am 20. Februar 2024. 

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/reallabore-testraeume-fuer-innovation-und-regulierung.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/reallabore-testraeume-fuer-innovation-und-regulierung.html
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In einer Bewertung des Koalitionsvertrages von 2021 wurde begrüßt, dass auch wirtschaftlich 
starke Regionen und das Umfeld exzellenter Universitäten als Standorte von Reallaboren, Frei-
heitszonen und sogenannter Leuchttürme berücksichtigt werden könnten.4 

3. Vorgaben bei der Gewährung von Steuervergünstigungen 

3.1. Verfassungsrechtliche Vorgaben 

Die Gewährung von Steuervergünstigungen oder die Schaffung von Sozialzwecknormen bilden 
Ausnahmen von der grundsätzlichen Orientierung des Steuerrechts an der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit des Steuerpflichtigen. Deshalb sind bei der Ausgestaltung und Rechtfertigung von 
Steuervergünstigungen und Sozialrechtsnormen das Gemeinwohlprinzip, das Bedürfnisprinzip 
und das Verdienstprinzip zu beachten. Eine ausführliche Erläuterung dieser Prinzipien mit Bei-
spielen ist dem Sachstand von WD 4 „Steuerrechtliche Aspekte einer Sonderwirtschaftszone 
Lausitz“ von 2018 zu entnehmen.5 Der Sachstand kam zum Ergebnis, dass im Hinblick auf eine 
pauschale Ermäßigung einer Steuer oder eines Steuertarifs innerhalb einer Sonderwirtschafts-
zone Zweifel an der Einhaltung des Gemeinwohl- und Bedürfnisprinzips angebracht seien. Eine 
allgemein schlechtere Wirtschaftslage mit niedrigeren Einkommen und schwächeren Wirtschafts-
unternehmen löse keine so erhebliche Bedürftigkeit aus, dass ein so allgemein und undifferen-
ziert wirkendes Instrument wie ein reduzierter Steuertarif gerechtfertigt sei. Unter Gleichbehand-
lungsaspekten könnten zudem andere Regionen ebenfalls eine derartige Tarifsenkung fordern. 

Steuervergünstigungen, die gezielt für Investitionen gewährt würden, seien hingegen verfas-
sungsrechtlich anhand des Verdienstprinzips zu beurteilen. Es gehe hierbei nicht um die Bedürf-
tigkeit der Anspruchsberechtigten, sondern um eine Anreizwirkung für grundsätzlich leistungsfä-
hige Investoren. Sie seien für eine Sonderwirtschaftszone, aber auch für ein Reallabor denkbar. 

3.2. Hebesatzrecht und Mindesthebesatz bei der Gewerbesteuer 

Nach Artikel 106 Absatz 6 Grundgesetz (GG) steht das Aufkommen der Grundsteuer und der Ge-
werbesteuer den Gemeinden zu. Gleichzeitig wird den Gemeinden das Recht eingeräumt, die He-
besätze der Grundsteuer und der Gewerbesteuer im Rahmen der Gesetze festzusetzen. Diese Re-
gelung soll die kommunale Selbstverwaltung nach Artikel 28 Absatz 2 GG stärken.6 

Im Zusammenhang mit einer Förderung der Wirtschaft durch Gewerbeansiedlungen spielt der 
Mindesthebesatz nach § 16 Absatz 4 Satz 2 Gewerbesteuergesetz (GewStG) eine wichtige Rolle. 
Danach muss der Gewerbesteuer-Hebesatz in einer Gemeinde mindestens 200 Prozent betragen. 
Das Bundesverfassungsgericht erklärte diese Einschränkung der Hebesatzautonomie für 

 

4 Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw): Ampel-Koalitionsvertrag – Bewertung durch die vbw, Stand: 
November 2021, Seiten 44 und 46, abgerufen am 20. Februar 2024. 

5 Die Ausführungen haben weiterhin Bestand, vergleiche Hey, Johanna in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Auflage 
2020, 5. Rechtfertigung von Ungleichbehandlungen und Kontrolldichte, Onlineausgabe auf juris, Randziffer 
3.131ff. 

6 Zu den weiteren verfassungsrechtlichen Vorgaben vergleiche den Sachstand von WD 4 „Steuerrechtliche As-
pekte einer Sonderwirtschaftszone Lausitz“ von 2018. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/581276/f1ce124c4ae670c4a9576af9c3a25284/WD-4-160-18-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/581276/f1ce124c4ae670c4a9576af9c3a25284/WD-4-160-18-pdf.pdf
https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Planung-und-Koordination/2021/Downloads/Langfassung-der-vbw-Bewertung-des-Koalitionsvertrags-2.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/581276/f1ce124c4ae670c4a9576af9c3a25284/WD-4-160-18-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/581276/f1ce124c4ae670c4a9576af9c3a25284/WD-4-160-18-pdf.pdf
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verfassungskonform. Die Regelung diene dem legitimen Ziel, die Bildung von "Steueroasen" zu 
verhindern und die Streuung von Gewerbebetrieben über das ganze Land hinweg zu fördern. Der 
Gesetzgeber sei befugt einzuschreiten, wenn die Steuerpolitik der Gemeinden nicht dem gemein-
wohlbezogenen Sinn und Zweck im grundsätzlich erwünschten interkommunale Steuerwettbe-
werb entspräche. Bei dem maßvollen, weit unter dem Durchschnitt7 liegenden Mindesthebesatz 
von 200 Prozent sei es den Gemeinden weiterhin möglich, Standortnachteile auszugleichen und 
am interkommunalen Wettbewerb um Gewerbeansiedlungen teilzunehmen.8 

3.3. Internationale Unternehmensbesteuerung 

Durch Steuervergünstigungen in Sonderwirtschaftszonen kann es auch zu Minderbesteuerungen 
kommen, die im Rahmen der internationalen Besteuerung nicht erwünscht sind. Minderbesteue-
rungen haben ihren Ausgangspunkt zum einen in der Ausnutzung des internationalen Steuerge-
fälles durch die zwischenstaatliche Verlagerung von Steuersubstanz in Niedrigsteuerländer ohne 
substanzielle wirtschaftliche Betätigung. Zum anderen entstehen Minderbesteuerungen durch die 
Nutzung von Qualifikationskonflikten hinsichtlich divergierender nationaler Steuerrechtsord-
nungen. Zur Vermeidung von Minderbesteuerungen durch den Ansässigkeitsstaat kann unilateral 
auf eine Hinzurechnungsbesteuerung oder bilateral auf Doppelbesteuerungsabkommen zurückge-
griffen werden.9 

So kann eine Hinzurechnungsbesteuerung Steuervorteile einschränken, die sich aus den zwi-
schenstaatlichen Regelungs- und Steuerbelastungsunterschieden ergeben. Einkünfte einer auslän-
dischen Gesellschaft in einem Niedrigsteuerland können beispielsweise beim Einkommen eines 
beteiligten Inländers berücksichtigt werden, falls dieser die Zwischengesellschaft beherrscht und 
diese Einkünfte ohne eine tatsächliche wirtschaftliche Tätigkeit hat.10 

Darüber hinaus soll auch die jeweilige Umsetzung der globalen Mindestbesteuerung (GloBE) in 
Höhe von 15 % für Unternehmen mit einem Mindestumsatz von 750 Mio. EUR durch die 
dadurch vorgesehenen Ergänzungssteuerregelungen vor Gewinnverlagerungen in Niedrigsteuer-
staaten schützen.11 Auch hiervon könnten Steuervorteile durch eine Sonderwirtschaftszone be-
troffen sein. 

 

7 Der durchschnittliche Gewerbesteuer-Hebesatz 2022 betrug 403 Prozent, vergleiche destatis: Durchschnittlicher 
Gewerbesteuerhebesatz 2022, abgerufen am 26. Februar 2024. 

8 Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 27. Januar 2010, Aktenzeichen 2 BvR 2185/04. 

9 Spengel in: Jacobs, Internationale Unternehmensbesteuerung, 9. Auflage 2023, 5. Kapitel. Maßnahmen zur Ver-
meidung von Minderbesteuerungen, S. 76. 

10 Aichberger in: Weber, Rechtswörterbuch, 31. Edition 2023, Außensteuergesetz. 

11 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 65 2023, Stand: 01.10.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 1, 2, 9. 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/_Grafik/_Interaktiv/steuereinnahmen-hebesaetze-gewerbesteuer-laender.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/_Grafik/_Interaktiv/steuereinnahmen-hebesaetze-gewerbesteuer-laender.html
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4. Mögliche Steuervergünstigungen für Wirtschaftsförderung und Innovation 

Nachfolgend werden bestehende Steuervergünstigungen für Wirtschaftsförderung und Innova-
tion, deren Wirkungsweise auf die hier vorliegende Fragestellung übertragbar erscheinen, kurz 
umrissen. 

4.1. Investitionszulagen 

Ein oft benutztes Instrument zur Förderung wirtschaftlich schwacher Gebiete waren bereits in 
der Vergangenheit Sonderabschreibungen und Investitionszulagen, auch hierzu wird auf den 
Sachstand von WD 4 „Steuerrechtliche Aspekte einer Sonderwirtschaftszone Lausitz“ von 2018 
verwiesen. In diesem Zusammenhang soll hervorgehoben werden, dass ein Fördergebiet nicht 
unbedingt mit den Verwaltungsgrenzen übereinstimmen muss. So umfasste die im Investitions-
zulagengesetz 200512 zu fördernde Arbeitsmarktregion Berlin nach dem Gebietsstand vom 1. Ja-
nuar 2002 das Land Berlin und die in der Anlage 3 des Gesetzes genannten Gemeinden und 
Städte des Landes Brandenburg. Auch aktuelle Fördergesetze wie das Investitionsgesetz Kohlere-
gionen (InvKG) umfassen Gebiete wie das Lausitzer Revier, das Rheinische Revier und Mittel-
deutsche Revier.13 

Sollten nur bestimmte Gemeinden eines Landkreises in den Genuss der Förderung in einer Son-
derwirtschaftszone kommen, würden die anderen Gemeinden an den durch die Förderung gene-
rierten Steuermehreinnahmen über den kommunalen Finanzausgleich beteiligt werden. Ein 
Landkreis und ein gegebenenfalls bestehender Zweckverband könnten von einem höheren Bei-
trag der Gemeinde zu den entsprechenden Umlagen profitieren. Bei der Einrichtung von Realla-
boren wären zunächst einmal höhere Kosten der Gemeinden durch die Bereitstellung der Infra-
struktur und sinkende Steuereinnahmen denkbar, weil junge, innovative Unternehmen oder auch 
Forschungseinrichtung keine Gewinne erzielen. In diesem Fall könnten indirekt betroffene Ge-
bietskörperschaften möglicherweise eine Kompensation für sich zur Diskussion stellen, auch 
wenn die Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen und Reallaboren nur auf Zeit angelegt ist. 
Eine solche Kompensation gab es zum Beispiel bei der Errichtung von Groß-Berlin im Jahr 1920, 
bei der nur bestimmte Gemeinden und Gutshöfe der Kreise Teltow, Niederbarnim und Osthavel-
land und des Provinzialverbands der Provinz Brandenburg einbezogen wurden: 

  „Bei der Bemessung von Geldentschädigungen für die Restverbände ist nicht von der Steuer-
kraft der ausscheidenden Gemeinden und Gutsbezirke und der Höhe der bisher für sie aufge-
wendeten Kosten dieser Verbände, sondern von der Erhaltung der Leistungsfähigkeit der 
Restverbände zur Erfüllung der ihnen verbleibenden Aufgaben sowie der Leistungsfähigkeit 
der neuen Stadtgemeinde Berlin auszugehen.“14 

 

12 Bekanntmachung der Neufassung des Investitionszulagengesetzes 2005 vom 30. September 2005, Bundesgesetz-
blatt I, Seite 2961. 

13 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz: Erster Bericht über die Evaluierung des Investitionsgeset-
zes Kohleregionen (InvKG), 30. Juni 2023, abgerufen am 22. Februar 2024. 

14 § 4 Nummer 1 des Gesetzes über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berlin (Groß-Berlin-Gesetz) vom 
27. April 1920. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/581276/f1ce124c4ae670c4a9576af9c3a25284/WD-4-160-18-pdf.pdf
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/B/20230816-erster-bericht-evaluierung-invkg.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/B/20230816-erster-bericht-evaluierung-invkg.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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4.2. Steuerliche Forschungsförderung 

Am 1. Januar 2020 trat das Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung 
(FZulG)15 in Kraft, das eine Forschungszulage in Form einer Steuergutschrift vorsieht. 

Die Regelungen des FZulG begünstigen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben16, soweit sie ei-
ner oder mehreren der Kategorien Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimen-
telle Entwicklung zuzuordnen sind. 

Zur Inanspruchnahme der Forschungszulage berechtigt sind unbeschränkt und beschränkt Steu-
erpflichtige im Sinne des Einkommensteuergesetzes (EStG) und des Körperschaftsteuergesetzes 
(KStG), soweit sie nicht von der Besteuerung befreit sind. Die Forschungszulage steht allen Steu-
erpflichtigen mit sogenannten Gewinneinkünften offen, das sind Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit. 

Bemessungsgrundlage für die Forschungszulage ist die Summe der im Wirtschaftsjahr für alle be-
günstigten FuE-Vorhaben insgesamt entstandenen förderfähigen Aufwendungen. Dazu gehören 

– die Arbeitslöhne für Arbeitnehmer, die dem Lohnsteuerabzug unterliegen, 

– die Eigenleistungen eines Einzelunternehmers. Anzusetzen sind 40 Euro je nachgewiesener 
Arbeitsstunde bei maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche, 

– bei in Auftrag gegebenen FuE-Vorhaben 60 Prozent des hierfür entstandenen Entgelts. 

Das Maximum der Bemessungsgrundlage beträgt grundsätzlich 2 Millionen Euro. Für nach dem 
30. Juni 2020 und vor dem 1. Juli 2026 entstandene förderfähige Aufwendungen beträgt die Be-
messungsgrundlage maximal 4 Millionen Euro. 

Die Forschungszulage beträgt 25 Prozent der förderfähigen Bemessungsgrundlage. Die Summe 
der für die FuE-Vorhaben gewährten staatlichen Beihilfen darf einschließlich der Forschungszu-
lage pro Unternehmen und FuE-Vorhaben den Betrag von 15 Millionen Euro nicht übersteigen.17 

Gemäß § 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) sind diejenigen Leistungen umsatzsteuerpflichtig, die ein 
Unternehmer im Rahmen seines Unternehmens gegen Entgelt im Inland ausführt. Bei FuE-Vorha-
ben ist von Interesse, dass § 2b UStG juristische Personen des öffentlichen Rechts vom Begriff 
des Unternehmers ausnimmt, soweit diese Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der 

 

15 Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung (Forschungszulagengesetz – FZulG) vom 
14. Dezember 2019, Bundesgesetzblatt I, Seite 2763, zuletzt geändert durch Artikel 5 Grundsteuerreform-Umset-
zungsgesetz vom 16. Juli 2021, Bundesgesetzblatt I, Seite 2931. 

16 Im Weiteren: FuE-Vorhaben. 

17 Der Entwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Inno-
vation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz), Bundestags-Drucksache 
20/8628 vom 2. Oktober 2023 enthält weitere Entlastungen. Die am 23. Februar 2023 vom Deutschen Bundestag 
angenommene Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses, Bundestags-Drucksache 20/10410 vom 
21. Februar 2024, schlägt keine inhaltlichen Änderungen vor. 
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öffentlichen Gewalt obliegen. Hierunter fallen staatliche Hochschulen und staatliche Forschungs-
einrichtungen, soweit sich ihre Betätigungen im Rahmen von Lehre und Forschung halten. 

Für Körperschaften des privaten Rechts, zum Beispiel Vereine, Stiftungen oder Kapitalgesell-
schaften, kommt für Forschungstätigkeiten die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes 
in Höhe von 7 Prozent in Betracht (§ 12 Absatz 2 Nr. 8 Buchstabe a UStG). Dieser gilt für Körper-
schaften des privaten Rechts, die gemeinnützige Zwecke verfolgen. Die Förderung von Wissen-
schaft und Forschung im Rahmen der Eigenforschung ist ein solcher gemeinnütziger Zweck (§ 52 
Absatz 2 Nr. 1 Abgabenordnung (AO)). 

Vom Gemeinnützigkeitszweck nicht erfasst wird jedoch die Auftragsforschung, die gegen Entgelt 
und im Interesse des Auftraggebers, das nicht der Allgemeinheit dient, erfolgt. Die Auftragsfor-
schung wird allerdings – soweit sich die Wissenschafts- und Forschungseinrichtung aus Zuwen-
dungen der öffentlichen Hand oder Dritter oder aus der Vermögensverwaltung finanziert – vom 
Gesetz ausdrücklich als ein Zweckbetrieb deklariert (§ 68 Nr. 9 AO), für welchen ebenfalls gemäß 
§ 12 Absatz 2 Nr. 8 Buchstabe a UStG der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 Prozent gilt. 

4.3. Steuerbefreiung für INVEST-Zuschüsse 

Das BMWK vergibt seit Mai 2013 den INVEST-Zuschuss für Wagniskapital mit dem Ziel, mehr 
privates Kapital zur Beteiligung an (jungen) innovativen Unternehmen zu mobilisieren. Dieser 
Zuschuss führt beim Empfänger zu einer steuerpflichtigen Einnahme, die Entlastung erfolgt über 
die Steuerfreistellung nach § 3 Nummer 71 EStG.18 

Nach § 3 Nummer 71 Buchstabe a EStG ist der Zuschuss an sogenannte Business Angels für den 
Erwerb eines Anteils an einer Kapitalgesellschaft oder einer eingetragenen Genossenschaft in 
Höhe von bis zu 25 Prozent der Anschaffungskosten, höchstens jedoch 100.000 Euro, steuerfrei. 
Weitere Voraussetzungen sind unter anderem  

– Der erworbene Anteil muss mehr als drei Jahre gehalten werden. 

– Das Unternehmen, dessen Anteil erworben wird, darf nicht älter ist als sieben Jahre sein, es 
muss weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigen, einen Jahresumsatz oder eine Jahresbilanz-
summe von höchstens 10 Millionen Euro haben und es darf nicht an einem regulierten 
Markt notiert sein. 

– Bei Erwerb des Anteils darf kein Fremdkapital eingesetzt werden. 

Zudem sieht das INVEST-Programm einen zusätzlichen Zuschuss (EXIT-Zuschuss) vor, der bei 
gewinnbringender Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften gezahlt wird, bei deren 
Erwerb bereits ein Erwerbszuschuss gezahlt wurde. Dieser Zuschuss wird durch § 3 Nummer 71 
Buchstabe b EStG steuerfrei gestellt. 

*** 

 

18 Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften, Bundestags-Drucksache 18/3017 vom 3. November 2014, Seite 37f. 
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